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Versäumnis der Europäischen Kommission, 
sicherzustellen, dass die Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds von den Mitgliedstaaten in Einklang 
mit den Pflichten, die ihnen durch das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen auferlegt sind, ausgegeben werden 
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